
 Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH 
Am Neuen Markt 8 
66877 Ramstein-Miesenbach 
Kunden-Service 
Tel.: (0 63 71) 592 – 315 
Fax: (0 63 71) 592 – 333 
KSK@Stadtwerke-Ramstein.de 
Registergericht Zweibrücken HR B 11752 

S T R O M L I E F E R U N G S V E R T R A G 

SWRM-Profi oder

SWRM-Profi Tag und Nacht  
Ja, ich beauftrage die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH (SWRM)  
Gemeindewerke Hütschenhausen  (GwHh)  
mit der Belieferung von elektrischer Energie für meinen Eigenverbrauch im 
Privathaushalt  

 Herrn   Frau   Firma  

Personennummer: 

Kundennummer:    Verbrauchsstelle:

Rechnungsempfänger / Kunde 

Nachname Vorname

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Tel.-Nr.

E-Mail Registergericht und Registernummer (bei eingetragenen 
Personen) 

Verbrauchsstelle (falls nicht mit Rechnungsempfänger identisch) 

Nachname Vorname

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Tel.-Nr. Einzugsdatum

Zählerdaten  -  Vertragsbeginn  -  Abschlag 

Zählerdaten  werden abgelesen am ________ 

 liegen vor 

Vertragsbeginn: ____________________ 

Abschlagsberechnung 

Wohnraumgröße:  ________  Personenanzahl: ________ Monatlicher Abschlag:  ______________ ab ________ 

Zahlungsweise 

 SEPA-Lastschriftmandat - Ich ermächtige die SWRM  / GwHh, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SWRM / GwHh auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Die Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt. 

Name und Vorname des Kontoinhabers Kreditinstitut BIC 

Straße u. Hausnummer (falls Kontoinhaber vom Auftraggeber 
abweicht) 

 IBAN 

PLZ, Ort (falls Kontoinhaber vom Auftraggeber abweicht)  Datum,                           Unterschrift des Kontoinhabers 

Hinweis: Für den Fall, dass der Kontoinhaber von dem Auftraggeber abweicht, gilt das vorab erteilte SEPA-Lastschriftmandat für diesen 
Auftrag über die Lieferung von Strom zwischen der SWRM / GwHh und dem Auftraggeber. 

 Ich überweise die fälligen Zahlungen. 

Versorgungsart Zählernummer Zählerstand bei Einzug 

Strom HT 

Strom NT 



1. Ort und Umfang der Lieferung
Die SWRM / GwHh liefert gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages den gesamten Bedarf an elektrischer Energie für die 
Verbrauchsstelle des Kunden mit einer Spannung von 230/400 Volt und einer Frequenz von etwa 50 Hertz. 

2. Preise und Vertragsdauer
2.1 Für die Lieferung elektrischer Energie an die Verbrauchsstelle gelten die jeweiligen Preise laut Preisblatt. 
Die angegebenen Preise sind Nettopreise und enthalten die Energielieferung und die Netzkosten einschließlich Messeinrichtung 
(ohne Wandler). Zusätzlich enthält der Nettovertragspreis die Konzessionsabgabe, die Stromsteuer, die EEG-, KWK-Umlagen, die 
sog. Offshore-Umlage nach § 17 f EnWG, die Umlage nach § 

 StromNEV sowie die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV, jeweils in der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
geltenden Höhe. Die Bruttopreise enthalten zusätzlich die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe (in der Zeit vom 1. Juli bis 
31. Dezember 2020 16%)

2.2 Sollten der Erlass, der Wegfall oder die Änderung von Gesetzen, Verordnungen oder sollten behördliche Maßnahmen nach 
Vertragsabschluss die Wirkung haben, dass sich der Bezug, die Fortleitung, die Übertragung, die Verteilung oder die Abgabe von 
Strom für die SWRM / GwHh verteuert oder verbilligt, so erhöht oder verbilligt sich zum Ausgleich dieser Kostensteigerungen oder –
senkungen der Leistungs- bzw. Arbeitspreis entsprechend ab dem Zeitpunkt, zu dem die Verteuerung oder Verbilligung in Kraft tritt 
bzw. für die SWRM / GwHh Wirkung entfaltet. Ziffer 2.3 Satz 2 sowie Ziffer 2.4 gelten in diesem Fall entsprechend. Satz 1 gilt 
entsprechend für eine Änderung der in Ziffer 2 genannten Preisbestandteile. 

2.3 In allen anderen als den in Ziffer 2.2 erfassten Fällen ist die SWRM / GwHh bei Kostensteigerungen berechtigt und bei 
Kostensenkungen verpflichtet, die vereinbarten Preise (Leistungs- bzw. Arbeitspreis) nach billigem Ermessen anzupassen, wenn dies 
aufgrund einer veränderten Kostensituation erforderlich wird, um das bei Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung (Äquivalenzinteresse) aufrecht zu erhalten. Bei der Preisermittlung ist die SWRM / GwHh verpflichtet, Kostensteigerungen 
nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen 
vorzunehmen. Preisänderungen durch die SWRM / GwHh erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbestimmung nach § 315 BGB. Der 
Kunde kann dies nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Preisanpassungen sind dabei so durchzuführen, dass 
Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostensteigerungen. Die SWRM / 
GwHh nimmt alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor und führt, soweit sie dazu verpflichtet ist, nach den Maßgaben 
des vorgenannten bzw. dieses Absatzes eine Preisanpassung durch. 

2.4 Änderungen der Preise nach Ziffer 2.1 werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach brieflicher Mitteilung wirksam, die mindestens 
sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die SWRM / GwHh ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen 
zeitgleich mit der brieflichen Mitteilung an der Kunden die Änderungen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Der Kunde ist berechtigt, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Hierauf wird die SWRM / 
GwHh den Kunden in der brieflichen Mitteilung über die bevorstehende Änderung ausdrücklich hinweisen. Die Kündigung bedarf der 
Textform. Die SWRM / GwHh soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen. Das Recht zur 
ordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Änderungen der Preise werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer 
Kündigung des Vertrages mit der SWRM / GwHh die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 

2.5 Aktuelle Informationen über die geltenden Tarife der SWRM / GwHh sowie die in Ziffer 2 und 3 genannten Preisbestandteile sind 
auf unserer Homepage www.Stadtwerke-Ramstein.de zu finden. 

3. Beginn, Laufzeit und Kündigung des Vertrages
Der Vertrag kommt durch Bestätigung der SWRM / GwHh in Textform unter Angabe des Lieferbeginns zustande, spätestens aber 
nach Durchführung des Lieferantenwechsels nach § 20a EnWG mit Lieferbeginn und endet nach 12 Monaten. Der 
Lieferantenwechsel darf drei Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Anmeldung zur Netznutzung durch die 
SWRM/GwHh bei dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Entnahmestelle angeschlossen ist, nicht überschreiten. Der Vertrag 
verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, wenn er nicht von einem der Vertragspartner mindestens 1 Monat vor dem Ende der 
Laufzeit gekündigt wird. Die Kündigung bedarf der Textform. 
Die SWRM / GwHh hat bei Vorliegen eines wichtigen Grundes das Recht, den Vertrag außerordentlich mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende in Textform zu kündigen. 

4. Sonstiges
4.1 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Soweit im Vertrag nicht etwas anderes geregelt ist, 
gelten die Bestimmungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV  Bundesgesetz-
blatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 50 vom 07.11.2006, Seite 2391) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Bei Inkrafttreten einer Nachfolge-
regelung gilt diese. Zusätzlich gelten die Ergänzenden Bedingungen zur StromGVV der SWRM / GwHh vom 01. Februar 2014. Die 
StromGVV und die Ergänzenden Bedingungen sind Vertragsbestandteil und als Anlagen beigefügt. 

4.2 Sollten sich die in diesem Vertrag zugrundeliegenden Regelwerke, einschlägigen Rechtsvorschriften (z.B. das EnWG sowie die 
hierzu ergangenen einschlägigen Verordnungen), einschlägige Rechtsprechung und/oder behördliche Praxis (insbesondere 
Festlegungen der Bundesnetzagentur oder der zuständigen Regulierungsbehörde) nach Vertragsschluss ändern, ist die SWRM / 
GwHh über Ziffer 2.2 und 2.3 hinaus berechtigt, den Vertrag und diese Vertragsbedingungen zum 1. eines Monats anzupassen, 
soweit die Anpassung dem Kunden zumutbar ist. Die SWRM / GwHh wird dem Kunden eine solche Anpassung sechs Wochen vor 
deren Inkrafttreten brieflich mitteilen. In diesem Fall ist der Kunde berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zum 
Inkrafttreten der Änderungen zu kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform. Macht der Kunde von dem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Auf sein Kündigungsrecht sowie die vorgenannte Folge wird der Kunde in der 
Mitteilung hingewiesen. 



5. Netzbetreiber
Netzbetreiber ist im Versorgungsgebiet Ramstein-Miesenbach die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH (SWRM), Am Neuen 
Markt 8, 66877 Ramstein-Miesenbach; Registergericht Zweibrücken HR B 11752.  Netzbetreiber sind im Versorgungsgebiet der 
Gemeinde Hütschenhausen die Gemeindewerke  Hütschenhausen (GwHh), betriebsgeführt durch die Stadtwerke Ramstein-
Miesenbach GmbH, Adresse w. o.  Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des §§ 6 Abs. 3 Satz 1 StromGVV können 
gegen den Netzbetreiber geltend gemacht werden. 

6. Vollmacht
Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, 
die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kündigung des bisherigen 
Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem 
bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des 
Messstellenbetriebs und / oder der Messung. Soweit und solange für den Kunden ein Dritter nach § 21 b Abs.2 EnWG für 
Messstellenbetrieb oder Messdienstleistung zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage seiner 
Messwerte bei diesem Dritten. 

7. Information

 Ich bin einverstanden, dass mich die SWRM / GwHh auf fernmündlichem oder elektronischem Wege zu ihren 
unternehmenseigenen Produkten und Dienstleistungen, die die SWRM / GwHh im Zusammenhang mit Energie anbietet, 
informiert und berät. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der SWRM / GwHh mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Falls Sie mit der Datenerhebung nicht einverstanden sein sollten, streichen Sie bitte diese Einwilligung zur Datenerhebung. 

8. Auftragserteilung

Mit meiner Unterschrift erteile ich oben stehenden Auftrag in der folgenden Variante (Zutreffendes ankreuzen) und bestätige 
den Erhalt der StromGVV und der Ergänzenden Bedingungen.  

Profi      Profi Tag und Nacht 

Ort Datum

Unterschrift des Rechnungsempfängers / Kunden 

Anlagen 

 StromGVV

 Ergänzende Bedingungen

 Muster-Widerrufsformular

Einwilligung zur Datenerhebung 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die SWRM / GwHh die Kundendaten zur Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses verarbeitet und nutzt. Die Übermittlung an Dritte erfolgt ausschließlich zur Abwicklung der 
Vertragsverhältnisse, wie z.B. Abrechnung, Netznutzungsentgelte. 

Ort Datum

Unterschrift Stadtwerke / Gemeindewerke

 Kundeninformation-zur-EU-Datenschutzgrundverordnung



Ergänzende Bedingungen – Vertrieb 

der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH  
für die Strom- und Erdgaslieferung  
sowie der Gemeindewerke Hütschenhausen  
für die Stromlieferung 
zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 50 vom 
07.11.2006, Seite 2391) bzw. Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung GasGVV, Bundesgesetzblatt Jahrgang 
2006 Teil I Nr. 50 vom 07.11.2006, Seite 2396), jeweils vom 26. Oktober 2006. Mit der Veröffentlichung verlieren alle vorhergehenden 
Ergänzenden Bedingungen ihre Gültigkeit. 

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und  Verbrauchsgeräten § 7 StromGVV/GasGVV

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Strom- bzw. 
Gasverbrauchsgeräte bedürfen einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit den Stadt- und Gemeindewerken, wenn 
sich dadurch die vorzuhaltende Leistung oder die Bemessungsgrößen für eine Preisstellung ändern. 

2. Abrechnung § 12 StromGVV/GasGVV und Abschlagszahlungen § 13 StromGVV/GasGVV

Die Abrechnung erfolgt in der Regel einmal im Jahr. Der Kunde ist berechtigt, abweichend von Satz 1 eine monatliche, 
viertel- oder halbjährliche Abrechnung zu verlangen. 

Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann die SWRM für die nach der letzten Abrechnung 
verbrauchte Elektrizität/Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der 
Abschlagszahlungen entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche 
Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Die Stadt- und Gemeindewerke behalten sich vor, jederzeit die Abrechnungsmethoden sowie die Zeiträume der 
Abrechnung (mindestens alle 12 Monate), insbesondere der Ablesetermine, zu ändern. In diesem Fall erfolgt eine 
gesonderte Information an den Kunden. 

Für vom Kunden ausdrücklich angeforderte Abrechnungsdienstleistungen werden Entgelte berechnet:

  Rechnungsnachdruck, Forderungs- und/oder Zahlungsaufstellung 8,40 € netto/ 9,74 € brutto

 Erstellung Zwischenabrechnung ohne Zählerablesung: 10,08 € netto/11,69 € brutto

3. Zahlungsweise

Der Kunde hat die Wahl zwischen folgenden Zahlungsweisen: 

 SEPA-Lastschriftmandat

Der Kunde ermächtigt die SWRM, fällige Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Hierzu hat 
der Kunde oder ein Dritter den Stadt- oder Gemeindewerken ein schriftliches SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen.  

 Überweisung / Dauerauftrag

Der Kunde kann alternativ die in Rechnung gestellten Beträge und fälligen Abschläge oder ggf. Vorauszahlungen 
auf das in der Rechnung angegebene Konto der Stadt- und Gemeindewerke fristgerecht überweisen oder einen 
Dauerauftrag einrichten.  

 Barzahlung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.

4. Zahlungsverzug § 17 StromGVV/GasGVV

Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung und Abschlagsforderungen 
zum jeweils festgelegten Zeitpunkt fällig. Wird eine Rechnung oder ein Teilbetrag nicht fristgerecht bezahlt, so bekommt 
der Kunde für schriftliche Mahnung und den Forderungseinzug folgende Kosten in Rechnung gestellt: 

 Mahnkosten: 1,50 € (unterliegen nicht der Umsatzsteuer)

 Fahrtkostenpauschale: 8,40 € netto / 9,74 € brutto

 Forderungseinzug, jeweils nach dem gültigen Weiterverrechnungssatz für eine Fachmonteurstunde

 Bearbeitungskosten bei Bankrückläufern werden zusammen mit konkret anfallenden Kosten und Aufwendungen
mit 3,00 € (unterliegen nicht der Umsatzsteuer) in Rechnung gestellt

 Die Höhe der Verzugszinsen sind 2% über dem Basiszinssatz



5. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung §§ 19 StromGVV/GasGVV

Die entstehenden Kosten werden dem Kunden jeweils nach dem gültigen Weiterverrechnungssatz für eine 
Fachmonteurstunde pauschal in Rechnung gestellt.  

Zur Wiederaufnahme der Versorgung hat der Kunde alle bestehenden Forderungen, die zur Einstellung der Belieferung 
führten und auch die Einstellung- sowie die Wiederaufnahmekosten zu begleichen. 

Sollte eine beantragte Wiederaufnahme trotz ordnungsgemäßer Terminvereinbarung aus vom Kunden zu vertretenden 
Gründen nicht möglich sein, können die Stadt- oder Gemeindewerke die daraus entstehenden Kosten nach tatsächlichem 
Aufwand oder pauschaliert dem Kunden in Rechnung stellen. 

Die Inanspruchnahme des Störungsdienstes außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit wird mit 100,00 € brutto pauschal 
berechnet. 

6. Kündigung § 20 StromGVV/GasGVV

Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch den 
Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 

Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang in 
Textform bestätigen. 

Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen 
eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.  

Die Kündigung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

 Kundennummer und Vertragskonto

 Zählernummer

 Kundenanschrift für die Schlussrechnung

7. Sonstiges

Der Kunde ist verpflichtet, jede Änderung, die unmittelbare Auswirkung auf das Vertragsverhältnis hat, unverzüglich 
mitzuteilen. 

In Kraft getreten: 01. Februar 2014 gez. Die Geschäftsführung 



StromGVV Stand: 25.07.2013 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus 
dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - 
StromGVV) 

StromGVV 

Ausfertigungsdatum: 26.10.2006 

Vollzitat: 

"Stromgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391), die zuletzt durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722) geändert worden ist" 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 12 G v. 25.7.2013 I 2722 

Fußnote 

(+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++) 

Die V wurde als Artikel 1 der V v. 26.10.2006 I 2391 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit 
Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 3 dieser V am 8.11.2006 in Kraft getreten. 
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Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Elektrizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversorgern und Haushaltskun-
den. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, 
soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 beendet worden sind. 

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der 
Letztverbraucher. 

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das nach § 36 
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Elektrizität durchführt. 

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande 
gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu bes-
tätigen. 

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Elektrizität aus dem Elektrizitätsversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger die Grundversor-
gung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Elektrizität unverzüg-
lich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit einem 
anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen begründet hat. 

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss 
notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch: 

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder Familienname und Vor-
name sowie Adresse und Kundennummer),

2. Angaben über die Anlagenadresse und die Bezeichnung des Zählers oder den Aufstellungsort des
Zählers,

3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse),



4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt wird (Firma,
Registergericht, Registernummer und Adresse) und

5. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes.

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, 
sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestä-
tigung hinzuweisen auf 

1. die Allgemeinen Bedingungen und auf diese ergänzende Bedingungen,

2. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber
nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen und

3. das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes eine Schlich-
tungsstelle anzurufen und die Anschrift der zuständigen Schlichtungsstelle sowie auf den Verbrau-
cherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas und dessen Anschrift.

Die Hinweise nach Satz 3 Nummer 3 hat der Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu veröffentli-
chen. 

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden 
die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden 
Bedingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. 

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass 
Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden. 

§ 3 Ersatzversorgung

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 
22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
§ 20 Abs. 3 entsprechend; § 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversorger den Energie-
verbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung 
stellen darf. 

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und 
des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätes-
tens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss eines 
Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen. 

Teil 2 

Versorgung 
§ 4 Bedarfsdeckung

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebun-
denen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen 
ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung 
und aus Erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstellung des 
Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen der Grundversorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate 
dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung 
betrieben werden. 

§ 5 Art der Versorgung

(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das Vertragsverhältnis maßge-
bend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen Elektrizitätsversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist. 

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden jeweils zum Monatsbe-
ginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten 
Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich 
mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Änderun-
gen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das 
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden ge-



genüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversor-
ger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 

§ 6 Umfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der Grundversor-
gung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu 
treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nieder-
spannungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen 
Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen der Grundversorgung für die Zwecke 
des Letztverbrauchs geliefert. 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich 
vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies 
gilt nicht, 

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschränkungen vorsehen,

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 der
Niederspannungsanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungsanschluss-
verordnung unterbrochen hat oder

3. soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen
Lieferung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm
nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaft-
lich nicht zugemutet werden kann gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist, soweit es sich 
um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, der Grundversorger 
von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnah-
men des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Ver-
langen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängen-
den Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können. 

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten;

Mitteilungspflichten 

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte 
sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere 
Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 
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Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 
§ 8 Messeinrichtungen

(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen nach § 21b des Ener-
giewirtschaftsgesetzes festgestellt. 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messein-
richtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des 
Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei 
dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der 
Prüfung fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreitet, sonst dem Kunden. 

§ 9 Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 
Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und 
zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an 
die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine 
Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat da-
für Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 



Fußnote 

§ 9 Satz 2 Kursivdruck: Anstelle dem Wort "an oder im jeweiligen Haus" muss es richtig "am oder im jewei-
ligen Haus" lauten 

§ 10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Mo-
nate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu 
zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen. 

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die 
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt 
das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden 
Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Mo-
naten verlangt werden. 

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so 
kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für einen geschätzten Zeitraum, 
der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 
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Abrechnung der Energielieferung 
§ 11 Ablesung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die er 
vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten erhal-
ten hat. 

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kun-
den abgelesen werden, wenn dies 

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,

2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder

3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt.
Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar
ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Able-
sung kein gesondertes Entgelt verlangen.

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die Räume des Kunden nicht 
zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der 
letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemes-
sener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine ver-
einbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 

§ 12 Abrechnung

(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes abge-
rechnet. 

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für 
die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen 
sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berück-
sichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze. 

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige 
Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als den von dem 
Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen. 

§ 13 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger für die nach der letz-
ten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeit-
raum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berech-
nen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durch-



schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich 
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszah-
lungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden. 

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der überstei-
gende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrech-
nen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu er-
statten. 

§ 14 Vorauszahlungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungszeitraums Voraus-
zahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer 
Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind 
mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren 
Wegfall anzugeben. 

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder 
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum 
über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung 
nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung 
zu verrechnen. 

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten. 

§ 15 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger 
in angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ver-
zinst. 

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grundversorger die Si-
cherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von 
Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 

§ 16 Rechnungen und Abschläge

(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Die für die Forderung 
maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen. 

(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen 
anzugeben. 

§ 17 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Ab-
schlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zah-
lungsverweigerung nur, 

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder

2. sofern

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so
hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung
nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist.

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell ver-
gleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 



Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 18 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger 
zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den 
Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vor-
hergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des 
vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichti-
gen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist 
der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberech-
nung zu Grunde zu legen. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum 
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt wer-
den; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 
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Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses 
§ 19 Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung durch den Netz-
betreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuld-
haft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter 
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbre-
chen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussver-
ordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit 
der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhält-
nis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine Un-
terbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der 
Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug 
ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen 
außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner 
bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen Versorger und 
Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preis-
erhöhung des Grundversorgers resultieren. 

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus anzu-
kündigen. 

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die 
Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berech-
net werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 

§ 20 Kündigung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung 
durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich 
nach Eingang in Textform bestätigen. 



(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbe-
sondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 

§ 21 Fristlose Kündigung

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, 
wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie 
zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
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Schlussbestimmungen 
§ 22 Gerichtsstand

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der 
Elektrizitätsabnahme durch den Kunden. 

§ 23 Übergangsregelungen

(1) Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekanntgabe und Veröffentlichung auf 
seiner Internetseite über die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsge-
setzes noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung vom auf die 
Bekanntmachung folgenden Tag. 

(2) Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 werden bis zum 1. Juli 2007 Änderungen der Allgemeinen Preise und 
der ergänzenden Bedingungen am Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe wirksam, soweit es sich um 
Änderungen handelt, die nach § 12 Abs. 1 der Bundestarifordnung Elektrizität genehmigt worden sind.
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1. Allgemeines

Wir von der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH nehmen den Schutz Ihrer 
persönlichen Daten sehr ernst. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anlie-
gen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils 
anwendbaren gesetzlichen Datenschutzanforderungen zu den nachfolgend aufge-
führten Zwecken.  

Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutz-Information sind sämtli-
che Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Dies sind insbe-
sondere Ihre Vertragsdaten einschließlich Ihrer Kontaktdaten, Ihrer Abrech-
nungsdaten sowie die Daten zur Kommunikation mit Ihnen ("Personenbezogene 
Daten"). 

2. Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die 
Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH, Am Neuen Markt 8, 66877 Ramstein-
Miesenbach, Telefon 06371 592-300, E-Mail: Datenschutz@Stadtwerke-
Ramstein-Miesenbach.de 

3. Zwecke der Verarbeitung und Empfänger

3.1. Vertragsabwicklung 

Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH oder von uns beauftragte Dienst-
leister verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung des Vertrages 
mit Ihnen. Dies erfasst u.a. die Abrechnung Ihrer Energieleistungen, den Versand 
von Rechnungen und ggf. Mahnungen sowie die Kommunikation mit Ihnen. 

Zur Erfüllung des Vertrages, d. h. zum Zwecke der Ermittlung Ihres Verbrauches, 
der Abrechnungserstellung, Abwicklung der Zahlung sowie der Versendung von 
Schreiben, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte (z. B. 
Messstellen- und Netzbetreiber, Versanddienstleister, lnkassodienstleister). 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Bereitstellung Ihrer personenbezoge-
nen Daten ist somit die Verarbeitung zur Vertragserfüllung und Vertragsdurch-
führung. Ohne diese können wir den Vertrag nicht abschließen und abwickeln. 

3.2. Werbung und maßgeschneiderte Angebote mittels Kundenda-
tenanalysen 

Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH nutzt Ihre personenbezogenen Da-
ten auch, um Ihnen Produktinformationen über Energieprodukte (z.B. Energieer-
zeugung, -belieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energiena-
he Leistungen oder Services) zukommen zu lassen. 

Durch die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH werden Ihre personenbezo-
genen Daten zudem für interne Datenanalysen um erworbene oder öffentlich zu-
gängliche soziodemographische Daten ergänzt, um Ihnen eine kundenindividuelle 
Ansprache mit maßgeschneiderten Angeboten anbieten zu können. 
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Eine Datenanalyse erfolgt auch zum Zweck der Verbesserung und Entwicklung 
intelligenter und innovativer Services und Produkte durch die Stadtwerke 
Ramstein-Miesenbach GmbH. Während dieser Datenanalyse erfolgt die Verarbei-
tung Ihrer Daten entweder in anonymer oder – soweit eine anonyme Verarbei-
tung aus sachlichen Gründen nicht möglich oder nicht sinnvoll – in pseudonymi-
sierter Form.  

Die vorgenannte Verarbeitung erfolgt, wenn hierfür ein berechtigtes Interesse 
besteht, sofern nicht Ihr schutzwürdiges Interesse überwiegt (Interessenabwä-
gung). Rechtsgrundlage ist ein berechtigtes Interesse. Das berechtigte Interesse 
von der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH liegt maßgeschneiderte Produk-
te anzubieten sowie Services und Produkte zu verbessern. 

Auf einem anderen als dem Postwege wird die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach 
GmbH Sie werblich nur ansprechen, wenn Sie hierzu Ihre gesonderte Einwilligung 
erteilt haben oder wir uns auf eine gesetzliche Rechtfertigungsgrundlage berufen 
können. 

Die Partner der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH können Ihnen ggf. ei-
gene Produkte und Services auf Wunsch anbieten, wenn Sie dem vorab zuge-
stimmt haben. Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH gibt Ihre Daten ano-
nymisiert oder - soweit dies anonym nicht möglich ist – in pseudonymisierter 
Form an die Partner der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH, damit die 
Ramstein-Miesenbach GmbH Partner Erkenntnisse über ihre verkauften Produkte 
und Services erlangen und diese Erkenntnisse ggf. für eine zielgruppenorientierte 
Ansprache nutzen können. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist eine Interes-
senabwägung. Unser Interesse berechtigtes Interesse und das berechtigte Inte-
resse unserer Partner liegt darin, Produkte und Services zu verbessern und werb-
liche Ansprachen durch Erkenntnisse über Zielgruppen gezielter zu platzieren. 

3.3. Markt- und Meinungsforschung 

Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH hat ein berechtigtes Interesse Ihre 
personenbezogenen auch an Markt- und Meinungsforschungsinstitute zu übermit-
teln, um von diesen Umfragen durchführen zu lassen. Die Markt- und Meinungs-
forschungsinstitute werden im Auftrag von der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach 
GmbH tätig. Durch diese Umfragen verschaffen wir uns Überblick über die Trans-
parenz und Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und können diese im 
Sinne unserer Kunden ausrichten bzw. gestalten. Erfolgt die Markt- und Mei-
nungsforschung auf einem anderen als auf dem Postwege, wird diese nur durch-
geführt, wenn Sie uns hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt haben oder uns 
auf eine gesetzliche Rechtfertigungsgrundlage berufen können. 

3.4. Bonitätsprüfung 

Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft 
über Sie einzuholen. Zu Zweck übermittelt die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach 
GmbH Ihren Namen, Ihre Anschrift und Geburtsdatum an die Wirtschaftsaus-
kunftei, Creditreform, Heesenstraße 65, 40549 Düsseldorf.  
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Bei Vorliegen einer negativen Auskunft zu Merkmalen Ihrer Bonität kann die 
Ramstein-Miesenbach GmbH ein Vertragsverhältnis mit Ihnen ablehnen. Rechts-
grundlage für Verarbeitung ist eine Interessenabwägung. Unser berechtigtes In-
teresse liegt in der Ihrer Bonität und Reduzierung des Risikos von Zahlungsaus-
fällen. 

3.5. Sonstige Empfänger und Zwecke 

Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach lässt der vorgenannten Prozesse und Ser-
viceleistungen durch sorgfältig ausgewählte beauftragte (insbesondere IT-) 
Dienstleister ausführen. 

Die von der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH beauftragten Dienstleister 
können insbesondere sein: Druckdienstleister, Callcenter, ausgewählte Fachbe-
triebe und Handwerker, Analyse-Spezialisten. Diese verarbeiten in unserem Auf-
trag personenbezogene Daten. 

Sofern die Dienstleister nicht einer Auftragsverarbeitung für uns tätig werden, 
z.B. Handwerker oder sonstige Fachbetriebe, ist Rechtsgrundlage für die Weiter-
gabe der Daten, dass die Leistungen Dritter zum Zwecke der optimierten und 
effizienten Erfüllung des Vertrages mit Ihnen bzw. der unserer Vertragspflichten 
erforderlich ist. 

Rechtsgrundlage für die Ihrer Kundendaten an Dritte ist eine Interessenabwä-
gung. Unser berechtigtes Interesse besteht in diesem Fall in der Auswertung der 
Akzeptanz unserer Produkte, der Feststellung der Zufriedenheit unserer Kunden 
sowie der Auswertung Ihrer Interessen, um Ihnen maßgeschneiderte Produkte 
anbieten zu können. 

4. Dauer der Speicherung Löschung Ihrer Daten

Wir löschen Ihre personenbezogenen  Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit 
Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitige Ansprüche erfüllt sind und keine an-
derweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzliche Rechtferti-
gungsgrundlagen für die Speicherung bestehen. Ihre Postanschrift nutzen wir 
ggf. für einen Zeitraum von maximal 24 Monaten nach Beendigung des Vertrags-
verhältnisses. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist eine Interessenabwä-
gung. Unser berechtigtes Interesse liegt darin, Sie im Rahmen von werblichen 
Reakquisebemühungen erneut von unseren Produkten und Services zu überzeu-
gen. Sofern Sie uns während der Dauer des Vertragsverhältnisses  mit der 
Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH eine Einwilligung zur werblichen An-
sprache per E-Mail oder Telefon haben, nutzen wir diese Einwilligungen für einen 
Zeitraum von maximal 24 Monaten nach der Einwilligung, es sein denn, eine län-
gere Nutzung ist durch sachliche Gründe gerechtfertigt. Die Stadtwerke 
Ramstein-Miesenbach GmbH wird Ihre Daten in bestimmten Fällen anonymisiert 
weiter zu Analysezwecken verwenden oder Dritten anonym für Analysezwecke 
zur Verfügung stellen. 
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5. Ihre Rechte

5.1. Auskunft, Berichtigung, Löschung, etc. 

Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob welche personenbezogenen Daten 
von Ihnen bei uns gespeichert sind und an wen wir diese ggf. weitergegeben ha-
ben. Nach Maßgabe gesetzlichen Bestimmungen können Sie folgende weitere 
Rechte geltend machen: Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung (Sperrung für bestimmte Zwecke) sowie Datenübertragung. 

5.2. Widerspruchsrecht gegen Direktwerbung, etc. 

Sofern wir eine Verarbeitung von Daten auf Grundlage der sog. Interessenabwä-
gung vornehmen (s. h 3.2. bis 3.5), haben Sie jederzeit das Recht aus Gründen, 
die sich aus Ihrer Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung Widerspruch ein-
zulegen. Insbesondere haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung 
zu Werbezwecken einzulegen. 

5.3. Widerrufsrecht 

Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit uns gegenüber wider-
rufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt 
von einem Widerruf unberührt.  

5.4. Fragen oder Beschwerden 

Sie haben das Recht sich bei Fragen oder Beschwerden an die zuständige Auf-
sichtsbehörde, den Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit Rheinland-Pfalz zu wenden (www.datenschutz.rlp.de). 

5.5. Kontaktdaten 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz von der Stadtwerke 
Ramstein-Miesenbach GmbH haben, nehmen Sie bitte unter dem Stichwort „Da-
tenschutz“ oder per E-Mail an Datenschutz@Stadtwerke-Ramstein.de Kontakt mit 
uns auf. 
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